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223 
Verordnung 

über die Bildung von 
regierungsbezirksübergreifenden Sehulbezirken 

für Bezirksfachklassen an Berufsschulen 
Vom 8. Juni 1989 

Aufgrund des § 9 Abs. 2 Buchstabe c des Schulverwal
tungsgesetzes (SchVG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 18. Januar 1985 (GV. NW. S. 155). geändert 
durch Gesetz vom 19. März 1985 (GV. NW. S. 288), wird ver
ordnet: 

§ 1 

Die Schulbezirke für regierungsbezirksübergreifende 
Bezirksfachklassen an Berufsschulen werden nach Maß

Anlage gabe der Anlage dieser Verordnung gebildet. 

§2 

Die Verordnung tritt am 1. August 1989 in Kraft. Gleich
zeitig tritt die Verordnung über die Bildung von regie
rungsbezirksübergreifenden Schulbezirken für Bezirks
fachklassen an Berufsschulen vom 2. Juli 1987 (GV. NW. S. 
241) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juni 1989 

Der Kultusminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schwier 
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Ausbildungsberuf 

Apothekenhelfer/ 
Aopthekenhelferin 

Arzthelfer/ Arzthelferin 

Asphaltbauer 

Assistentl Asssitentin 
an Bibliotheken 

Assistent/ Assistentin 
an Bibliotheken 

Baustoffprüfer/ 
Baustoffprüferin 

Betonstein- und 
Terrazzohersteller 

Betonwerkerl 
Betonwerkerin bzw. 
Betonfertigteilbauer/ 
Betonfertigteilbauerin 

Bootsbauerl 
Bootsbauerin 

Brauer und Mälzer! 
Brauerin und Mälzerin 

Buchhändler/ 
Buchhändlerin 

Destillateur/ 
Destillateurin; 
Brenner/Brennerin 

Feuerungs- und 
Schornsteinbauer 

Verzeichnis der regierungshezirksübergreifenden Schulbezirke 
für Bezirksfachklassen an Berufsschulen 

Schule 

Kaufmännische Schulen 
Volksgartenstraße der Stadt 
Mönchengladbach 

Kaufmännische Schulen 
Volksgartenstraße der Stadt 
Mönchengladbach 

Gewerbliche Schulen der 
Stadt Essen - Schule Ost -

Kaufmännische Schulen 11 
der Stadt Dortmund 

Kaufmännische Schulen der 
Stadt Essen - Schule Nord -

Berufsbildende Schulen des 
Kreises Warendorf in Bek
kum 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Städt. Kollegschule Duis
burg-Nord 

Gewerbliche Schule 111 der 
Stadt Dortmund 

Kaufmännische Schule III 
der Stadt Essen 

Schulbezirk 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Mönchengladbach, aus dem Kreis 
Neuss: Grevenbroich, Jüchen, Kor
schenbroich, Rommerskirchen, aus 
dem Kreis Viersen: Briiggen, Nettetal, 
Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen; 
aus dem Regierungsbezirk Köln: aus 
dem Kreis Heinsberg: Erkelenz, Hük
kelhoven, Wegberg, Wassenberg 

wie Apothekenhelferlin 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirk Arnsberg; Regie
rungsbezirk Münster mit Ausnahme 
von Bottrop, Gelsenkirchen, Bocholt, 
Borken, Heiden, Herten, Isselburg, 
Raesfeld, Reken, Rhede, Velen, 
Datteln, Dorsten, Gladbeck, Haltern, 
MarI, Recklinghausen 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Essen, Mülheim, Oberhausen; aus dem 
Regierungsbezirk Münster: Bottrop, 
Gelsenkirchen, Bocholt, Borken, Hei
den, Herten, Isselburg, Raesfeld, Re
ken, Rhede, Velen, Datteln, Dorsten, 
Gladbeck, Haltern, MarI, Recklinghau
sen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Essen, Oberhausen, Mülheim/Ruhr; 
aus dem Regierungsbezirk Münster: 
Bottrop, Gelsenkirchen, Kreis Reck
linghausen, aus dem Kreis Borken: 
Borken, Bocholt, Isselburg, Rhede, Re
~en, Heiden, Velen, Raesfeld 

Berufsbildende Schule 12 der Land Nordrhein-Westfalen 
Stadt Köln 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

.... , 

Land Nordrhein-Westfalen 

Anlage 

Bemerkungen 

nur zweites und 
drittes Ausbil
dungsjahr, bundes
offene Fachklasse 

bundesoffene 
Fachklasse 

bundesoffene 
Fachklasse 

nur zweites und 
drittes Ausbil
dungsjahr. bundes
offene Fachklasse 
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Ausbildungsberuf 

Forstwirt/Forstwirtin 

Gärtner/Gärtnerin 

Gärtner/Gärtnerin 

Gärtner/Gärtnerin 

Gärtner/Gärtnerin 
(Fachrichtung Garten
und Landschaftsbau) 

Galvaniseur/ 
Galvaniseurin; 
Galvaniseur und 
Metallschleifer/ 
Galvaniseurin und Me
tallschleiferin 

Glasapparatebauer! 
Glasapparatebauerin 

Glastechnische Berufe 
des Glaserhandwerks 

Glastechnische Berufe 
der Glasindustrie 

Gleisbauer!Gleisbauerin 

Goldschmied! 
Goldschmiedin; 
Silberschmied! 
Silberschmiedin 

Goldschmied! 
Goldschmiedin; 
Silberschmied! 
Silberschmiedin 

Holzbildhauer! 
Holzbildhauerin 

Industriekeramiker! 
Industriekeramikerin 

Kälteanlagenbauer! 
Kälteanlagenbauerin 

Kanalbauer!Kanal
bauerin 

Schule Schulbezirk 

Hauswirtschaftliche, Sozial- Land Nordrhein-Westfalen 
pädagogische und Allge-
meingewerbliche Schulen 
des Hochsauerlandkreises in 
Arnsberg 2, Außenstelle 
Neheim-Hüsten 

Berufliche Schulen des 
Oberbergischen Kreises in 
Wipperfürth 

Berufs- und Fachoberschule 
für Landwirtschaft und Gar
tenbau des Kreises Pader
born in Paderborn 

Kollegschule des Zweckver
bandes der Berufsbildenden 
Schulen in Leverkusen 3 
(Opladen) 

Gartenbauliche und Land
wirtschaftliche Berufsschule 
der Stadt Düsseldorf 

Gewerbliche Berufsschule 
der Stadt Solingen 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach 

Gewerbliche Schulen der 
Stadt Essen - Schule Ost-

Berufsbildende Schule 15 der 
Stadt Köln 

Gewerbliche Schulen der 
Stadt Essen - Schule Ost-

Felix-Fechenbach-Schule. 
Gewerbliche Berufsbildende 
Schule des Kreises Lippe in 
Detmold 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Gewerbliche Schulen der 
stadt Essen - Schule Ost -

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Stadt Remscheid; aus dem Regie
rungsbezirk Köln: Oberbergischer 
Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis mit 
Ausnahme von Burscheid, Leichlingen, 
Wermelskirchen 

aus dem Regierungsbezirk Arnsberg: 
aus dem Kreis Soest: Anröchte, Erwit
te, Geseke, Lippstadt, Rüthen, War
stein, aus dem Hochsauerlandkreis: 
Marsberg; aus dem Regierungsbezirk 
Detmold: Kreis Höxter, Kreis Pader
born 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Solingen, aus dem Kreis Mettmann: 
Langenfeld, Monheim; aus dem Regie
rungsbezirk Köln: Leverkusen, aus 
dem Rheinisch-Bergischen Kreis: 
Burscheid, Leichlingen, Wermelskir
chen 

Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Köln 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirke Detmold und Mün
ster; aus dem Regierungsbezirk Arns
berg: Kreis Siegen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirk Köln mit Ausnahme 
von Aachen. Kreis Heinsberg, Kreis 
Düren; aus dem Regierungsbezirk 
Arnsberg: Kreis Olpe, Kreis Siegen 

Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Arnsberg mit Ausnahme der Kreise 
Olpe und Siegen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

417 

Bemerkungen 

nur drittes Ausbil
dungsjahr 

alle Ausbildungs
jahre, Ausnahme 
Fachrichtung Gar
ten- und Land
schafts bau im drit
ten Ausbildungs
jahr 

nur drittes Ausbil
dungsjahr 

nur zweites und 
rittes Ausbildungs
jahr 

nur zweites bis 
viertes Ausbil
dungsjahr 

nur zweites und 
drittes Ausbil
dungsjahr 
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Ausbildungsberuf 

Kartograph/Karto
graphin 

Keramiker/Keramikerin 

K1ebeabdichter/ 
Klebeabdichterin 

Kürschner/Kürschnerin; 
Pelzwerker/Pelzwerkerin 

LandwirtiLandwirtin 

Landwirt/Landwirtin 

Leuchtröhrenglasbläser/ 
Leuchtröhrenglasbläse
rin 

Orthopädiemechaniker/ 
Orthopädiemecha
nikerin; Bandagist! 
Bandagistin 

Parkettleger/ 
Parkettlegerin 

PferdewirtfPferdewirtin 

Pferdewirt/Pferdewirtin 
(Ausbildungsschwer
punkt 
Trabrennfahren) 

Pferdewirt/Pferdewirtin 
(Ausbildungsschwer
punkt Rennreiten) 

PferdewirtiPferdewirtin 
(Ausbildungschwer
punkte: Pferdezucht und 
-haltung; Reiten) 

PferdewirtlPferdewirtin 

Pferdewirt/Pferdewirtin 
(Ausbildungsschwer
punkte: Pferdezucht und 
-haltung; Reiten) 

PhysiklaborantI 
Physiklaborantin 

Rechtsanwaltsgehilfe/ 
Rechtsanwaltsgehilfin 

Schule 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
ehen 

Staatliche Glasfaehsehule 
Rheinbach 

Gewerbliche Schulen der 
Stadt Essen - Schule Ost-

Anna- Siemsen-Schule, Kol
legschule des Kreises Her
ford 

Berufliche Schulen des 
Oberbergischen Kreises in 
Wipperfürth 

Gartenbauliche und Land
wirtschaftliche Berufsschule 
der Stadt Düsseldorf 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach 

Städt. Kollegschule Kemna
straße Recklinghausen 

Berufsschule für Landes
faehklassen in Gelsenkir
chen 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Berufsbildende Schule 14 der 
Stadt Köln 

Schulbezirk 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen außer Re
gierungsbezirk Münster 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen mit Aus
nahme von Düsseldorf, Kreis Neuss, 
Kreis Mettmann 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Remscheid; aus dem Regierungsbezirk 
Köln: Oberbergischer Kreis, Rhei
nisch-Bergischer Kreis mit Ausnahme 
von Leichlingen 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Düsseldorf, Duisburg, Essen, Mön
chengladbach, Mülheim/Ruhr, Ober
hausen, Solingen, Wuppertal, Kreis 
Mettmann, Kreis Neuss; aus dem Re
gierungsbezirk Köln: Leverkusen, aus 
dem Rheinisch-Bergischen Kreis: 
Leichlingen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirke Arnsberg und 
Münster 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirk Arnsberg; aus dem 
Regierungsbezirk Münster: Gelsenkir
chen, Bottrop, Kreis Recklinghausen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Berufsbildende Schule 14 der Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Stadt Köln Köln 

Wilhelm-Emanuel-von-Ket
teIer-Schule der Stadt Mün
ster 

Wilhelm-Emanuel-von-Ket
teler-Schule der Stadt Mün
ster 

Gewerblich-Technische Un
terrichtsanstalten der Stadt 
Mülheim/Ruhr 

Kaufmännische Schulen 
Volksgartenstraße der Stadt 
Mönchengladbach 

Regierungsbezirk Detmold; Regie
rungsbezirk Münster mit Ausnahme 
von Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis 
Recklinghausen 

Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, 
Münster 

Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Münster 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Stadt Mönchengladbach, aus dem 
Kreis Neuss: Grevenbroich, Korschen
broich, Jüchen, Rommerskirchen, aus 
dem Kreis Viersen: Viersen, Brüggen, 
Schwalmtal. Niederkruchten; aus dem 
Regierungsbezirk Köln: aus dem Kreis 
Heinsberg: Erkelenz, Hückelhoven, 
Wegberg, Wassenberg 

Bemerkungen 

bundesoffene 
Fachklasse 

nur erstes und 
zweites Ausbil
dungsjahr 

nur drittes Ausbil
dungsjahr 

nur drittes Ausbil
dungsjahr 

nur drittes Ausbil
dungsjahr 

nur erstes und 
zweites Ausbil
dungsjahr 

nur drittes Ausbil
dungsjahr 
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Ausbildungsberuf 

Rohrleitungsbauerl 
Rohrleitungsbauerin 

Rolladen- und 
Jalousiebauer I 
Rolladen - und 
Jalousiebauerin 

Schilder- und Lichtrekla
meherstellerl 
Schilder- und 
Lichtreklameherstellerin 

Schmucktextilien
herstellerl 
Schmucktextilien
herstellerin 

Schuh- und 
Lederwarenstepperl 
Schuh- und 
Lederwarenstepperin 

Steinmetz und 
Steinbildhauerl 
Steinmetzin und 
Steinbildhauerin 

Textilmustergestalterl 
Textilmustergestalterin 

Tierpfleger/Tierpflegerin 

Tierpfleger/Tierpflegerin 

Trockenbaumonteurl 
Trockenbaumonteurin 

Uhrmacher/Uhrmacherin 

lJhrmacher/lJhrmacherin 

Verpackungs mittel
mechanikerl 
Verpackungsmittel
mechanikerin 

Ver- und Entsorger! 
Ver- und Entsorgerin 

Verwaltungs
fachangestellterl 
Verwaltungs
fachangestellte 
(Fachrichtung Kirchen
verwaltung 
in den Gliedkirchen der 
evangelischen Kirchen 
in Deutschland) 

Verwaltungs
fachangestellterl 
Verwaltungs
fachangestellte 
(Fachrichtung 
Handwerksorganisation, 
Industrie- und Handels
kammer) 

Vulkaniseur/Vulkani
seurin 

Schule 

Gewerbliche Schulen der 
Stadt Essen - Schule Ost -

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Gewerbliche Schulen 11 der 
Stadt Wuppertal 

Freiherr-vom -Stein -Berufs
schule des Kreises Unna in 
Werne 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Berufsbildende Schulen 11 
der Stadt Krefeld 

Gartenbauliche und Land
wirtschaftliche Berufsschule 
der Stadt Düsseldorf 

Wilhelm-Emanuel-von -Ket
teler-Schule der Stadt Mün
ster 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Städt. Franz-Jürgens-Kol
legschule Düsseldorf 

Hans-Böckler-Schule Mün
ster 

Berufsbildende Schule 16 der 
Stadt Köln 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Hubertus-Schwartz-Schule 
Soest 

Hubterus-Schwartz-Schule 
Soest 

Berufsschule für Landes
fachklassen in Gelsenkir
chen 

Schul bezirk 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirke Detmold, Köln, 
Münster 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirk Münster; Regie
rungsbezirk Arnsberg mit Ausnahme 
der Kreise Olpe, Siegen, Hochsauer
land 

Bemerkungen 

nur zweites und 
drittes Ausbil
dungsjahr 

bundesoffene 
Fachklasse 

nur erstes und 
zweites Ausbil
dungsjahr 

Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, -
Münster 

Land Nordrhein-Westfalen ohne Stadt 
Wuppertal 

Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Köln 

Regierungsbezirk Münster; aus dem 
Regierungsbezirk Arnsberg: Dort
mund 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirke Düsseldorf und 
Köln 

bundesoffene 
Fachklasse 

Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, -
Münster 

Regierungsbezirke Arnsberg, Düssel
dorf, Köln 

Land Nordrhein-Westfalen 

Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, 
Münster 

Land Nordrhein-Westfalen 

Land Nordrhein-Westfalen 



Ausbildungsberuf 

Werbekaufmannl 
Werbekauffrau 

Zahnarzthelferl 
Zahnarzthelferin 
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Schule 

Kaufmännische Schulen Il 
der Stadt Dortmund 

Kaufmänni5che Schulen 
Volksgartenstraße der Stadt 
Mönchengladbach 

Schulbezirk 

Regierungsbezirke Arnsberg und 
Münster 

Bemerkungen 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Mönchengladbach, aus dem Kreis 
Neuss: Grevenbroich, Jüchen, Kor
schenbroich, Rommerskirchen, aus 
dem Kreis Viersen: Bruggen, Nettetal, 
Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen: 
aus dem Regierungsbezirk Köln: aus 
dem Kreis Heinsberg: Erkelen~, Hük
kelhoven, Wegberg, Wassenberg 

- GV. NW. 1969 S. 415. 
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223 
Verordnung 

zur Änderung der Verordnung 
zur Ausführung des § 5 Schullinanzgesetz 

(VO zu § 5 SchFG) 
Vom 15. Juni 1989 

Aufgrund des § 5 des Schulfinanzgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 17. April 1970 (GV. NW. 
S.288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 
(GV. NW. S. 370), wird im Einvernehmen mit dem Finanz
minister und dem Innenminister sowie mit Zustimmung 
des Ausschusses für Schule und Weiterbildung, des Aus
schusses für Kommunalpolitik und des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzge
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Mai 1987 
(GV. NW. S. 174), geändert durch Verordnung vom 3. Mai 
1988 (GV. NW. S. 211). wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach Nummer 5 angefügt: 
,,6. Gesamtschule 24 
7. Kollegschule 24 
8. Abendrealschule 22 
9. Abendgymnasium 19 

10. Kolleg 19·· 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden ver
ringert sich für Lehrer 
a} an den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Schulen um 

eine Stunde, 
b) an den in Absatz 1 Nrn. 2 bis 7 genannten Schulen 

jeweils innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jah
ren für die Dauer eines Schuljahres um eine 
Stunde, 

c) an den in Absatz 1 Nrn. 8 bis 10 genannten Schu
len jeweils innerhalb eines Zeitraumes von vier 
Jahren für die Dauer eines Schulj ahres um eine 
Stunde. 

Bei teilzeitbeschäftigten Lehrern verringert sich die 
Pflichtstundenzahl anteilig," 

c) Nach Absatz 3 wird als Absatz 4 angefügt: 
,,(4) Die individuelle Zahl der wöchentlichen Pflicht
stunden eines Lehrers kann zur Bildung der Vertre
tungsreserve um bis zu drei Unterrichtsstunden 
über- oder unterschritten werden. Eine Überschrei
tung von mehr als einer Stunde bedarf der Zustim
mung des betroffenen Lehrers. Die zusätzlich oder 
weniger erteilten Unterrichtsstunden werden inner
halb des Schulhalbjahres, ausnahmsweise im fol
genden Schulhalbjahr ausgeglichen." 

2. In § 3 erhält Absatz 5 folgende Fassung: 

,,(5) Im Rahmen der sich nach Absatz 1 Satz 1 für das 
Land ergebenden Stellenzahl kann der Kultusminister 
bestimmen, daß bei der Errechnung der LehrersteIlen 
für die einzelne Schule über die Regelung in Absatz 1 
Satz 2 hinaus auf ganze, halbe oder über ganze Stellen 
hinweg auf halbe Stellen - höchstens bis zum Umfang 
einer Stelle - auf- oder abgerundet wird. Die für die 
Aufrundung nicht benötigten Stellen sollen für beson
dere pädagogische oder schulübergreifende Aufgaben 
sowie unvorhergesehenen Bedarf verwendet werden." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 9 erhält Buchstabe a folgende Fas
sung: 

"a) Schule für Lernbehinderte 11,8" 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Der Kultusminister kann über die Grundstellen
zahl hinaus zusätzliche Stellen für die einzelnen 
Schulformen bis zu 4 vom Hundert der GrundsteI
lenzahl den Schulaufsichtsbehörden zum Ausgleich 

insbesondere langfristiger Erkrankungen und zur 
Deckung besonderen pädagogischen Bedarfs (Stel
lenreserve) zuweisen," 

4. In § 5 erhält Absatz 2 folgende Fassung: 

,,(2) § 4 tritt am 3l. Juli 1990 außer Kraft:· 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

(1) Artikel 1 Nr.1 Buchstabe b tritt hinsichtlich der Neu
fassung von § 2 Abs. 2 Buchstabe b am 1. August 1990 in 
Kraft; im übrigen tritt die Verordnung am 1. August 1989 
in Kraft. 

(2) Für die Lehrer an den in § 2 Abs. 1 Nrn. 2 bis 7 ge
nannten Schulen gilt § 2 Abs. 2 der Verordnung in der bis
her geltenden Fassung übergangsweise bis zum 31. Juli 
1990. 

Düsseldorf, den 15. Juni 1989 

Der Kultusminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schwier 

- GV. NW. 1989 S. 42l. 

223 
Bekanntmachung 

der Neufassung des Gesetzes über die Ausbildung 
für Lehrämter an öffentlichen Schulen 

(Lehrerausbildung.gesetz - LABG) 
Vom 23. Juni 1989 

Aufgrund des Artikel 111 des Gesetzes zur Änderung des 
Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) vom 16. Mai 1989 
(GV. NW. S. 305) wird nachstehend der Wortlaut des Leh
rerausbildungsgesetzes, wie er sich aus dem Gesetz über 
die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen 
(Lehrerausbildungsgesetz - LABG) vom 29. Oktober 1974 
(GV. NW. S.1062) in der Fassung der Bekanntmach~ng 
vom 28. August 1979 (GV. NW. S. 588), dem Gesetz zur An
derung des Lehrerausbildungsgeset~es vom 31. März 1981 
(GV. NW. S.194), dem Gesetz zur Anderung des Lehrer
ausbilduD;8sgesetzes vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. ~70) 
und den Anderungen des Artikels I des Gesetzes zur An
derung des Lehrerausbildungsgesetzes vom 16. Mai 1989 
(GV. NW. S.305) ergibt, mit geänderter Paragraphenfolge 
bekanntgemacht. 

Düsseldorf, den 23. Juni 1989 

Der Kultusminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schwier 

Gesetz 
über die Ausbildung 

für Lehrämter an öffentlichen Schulen 
(Lehrerausbildungsgesetz - LABG) 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juni 1989 

I. Abschnitt 

Allgemeines 

§ 1 
Ziel und Gliederung der Ausbildung 

(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen selbständig auszuüben. 

(2) Die Ausbildung gliedert sich in Studium und Vorbe
reitungsdienst. 

§2 
Studium 

(1) Das Studium für ein Lehramt an öffentlichen Schu
len ist an wissenschaftlichen Hochschulen einschließlich 
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Gesamthochschulen oder an vom Minister für Wissen
schaft und Forschung und vom Kultusminister im Einver
nehmen mit dem Innenminister und dem Finanzminister 
für die Lehrerausbildung als gleichwertig anerkannten 
Einrichtungen im Hochschulbereich durchzuführen. 

(2) Als wissenschaftliches Studium im Sinne dieses Ge
setzes gilt auch das Studium an Kunsthochschulen und 
Musikhochschulen. 

(3) Das Studium umfaßt am Ausbildungsziel orientierte 
erziehungswissenschaftliche und fachwissenschaftliehe 
Studien. In das erziehungswissenschaftliehe Studium sind 
gesellschaftswissenschaftliehe Studien, in das fachwis
senschaftliehe und erziehungswissenschaftliche Studium 
sind fachdidaktische und schulpraktische Studien einzu
beziehen. 

(4) Die Regelstudiendauer richtet sich nach dem ange
strebten Lehramt. 

§3 
Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentli
chen Schulen ist an Studienseminaren für die einzelnen 
Lehrämter und an den ihnen zugeordneten Schulen abzu
leisten. 

(2) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die wissen
schaftlich fundierte Ausbildung für die berufspraktische 
Tätigkeit. Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst gehört 
selbständige Unterrichtstätigkeit. 

(3) Die Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes richtet 
sich nach dem angestrebten Lehramt. 

(4) Im Vorbereitungsdienst kann der Bewerber einen 
Schwerpunkt in einer Schulform nach Maßgabe der Ord
nung des Vorbeitungsdienstes und der Zweiten Staatsprü
fung wählen, sofern der Vorbereitungsdienst teilweise 
oder ausschließlich auf das Lehramt für die Sekundarstu
fe I oder auf das Lehramt für die Sekundarstufe II ausge
richtet ist; in einem auf das Lehramt für die Sekundarstu
fe II und auf das Lehramt für die Sekundarstufe I ausge
richteten Vorbereitungsdienst kann der Bewerber nur ei
nen Schwerpunkt wählen. Die berufsbildenden Schulen 
gelten im Sinne dieser Vorschrift als eine Schulform. 

§4 
Lehrämter 

Es gibt folgende Lehrämter: 

1. Lehramt für die Primarstufe, 

2. Lehramt für die Sekundarstufe I, 

3. Lehramt für die Sekundarstufe II, 

4. Lehramt für Sonderpädagogik. 

§5 
Verwendung der Lehrer 

(1) Die Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 4 Nr. 1 
bis 3 berechtigt zur Erteilung von Unterricht in den Schul
formen der entsprechenden Schulstufe (§ 4 Abs. 3 bis 5 
SchVG); die Befähigung zum Lehramt für Sonderpädago
gik berechtigt zur Erteilung von Unterricht in Sonder
schulen sowie in anderen Schulformen entsprechend den 
sonderpädagogischen Anforderungen. Die Befähigung 
zum Lehramt für die Sekundarstufe II in einem der in § 14 
Abs. 2 bezeichneten Fächer berechtigt auch zur Erteilung 
von Unterricht in der Sekundarstufe I. 

(2) Soweit die Befähigung zu einem Lehramt zur Ertei
lung von Unterricht in mehreren Schulformen berechtigt, 
erfolgt die Verwendung in einer dieser Schulformen vor
rangig nach dem fächerspezifischen Bedarf und dem 
Schwerpunkt im Vorbereitungsdienst. 

(3) In einer Schulform, die teilweise der Sekundarstufe I 
und teilweise der Sekundarstufe 11 zuzuordnen ist, werden 
Lehrer mit unterschiedlichen Lehramtsbefähigungen vor
rangig nach dem Erfordernis einer langfristigen Deckung 
des fächerspezifischen Unterrichtsbedarfs sowie nach 
dem Erfordf'rnis der Bildungsziele verwendet. 

11. Abschnitt 

Erwerb der Befähigung zu einem Lehramt 

§6 
Lehramt für die Primarstufe 

(1) Wer die Befähigung zum Lehramt für die Primarstu
fe erwerben will, muß aufgrund eines Studiums mit einer 
Regelstudiendauer von sechs Semestern oder von drei 
Studienjahren die Erste Staatsprüfung für dieses Lehr
amt ablegen, einen Vorbereitungsdienst von vierundzwan
zig Monaten leisten und die Zweite Staatsprüfung für die
ses Lehramt ablegen. 

(2) Die Befähigung zum Lehramt für die Primarstufe 
wird durch das Bestehen der Zweiten Staatsprüfung für 
dieses Lehramt erworben. 

§7 
Lehramt für die Sekundarstufe I 

(1) Wer die Befähigung zum Lehramt für die Sekundar
stufe I erwerben will, muß aufgrund eines Studiums mit 
einer Regelstudiendauer von sechs Semestern oder von 
drei Studienjahren die Erste Staatsprüfung für dieses 
Lehramt ablegen, einen Vorbereitungsdienst von vierund
zwanzig Monaten leisten und die Zweite Staatsprüfung 
für dieses Lehramt ablegen. 

(2) Die Befähigung zum Lehramt für die Sekundar
stufe I wird durch das Bestehen der Zweiten Staatsprü
fung für dieses Lehramt erworben. 

§8 
Lehramt für die Sekundarstufe 11 

(1) Wer die Befähigung zum Lehramt für die Sekundar
stufe 11 erwerben will, muß aufgrund eines Studiums mit 
einer Regelstudiendauer von acht Semestern oder von 
vier Studienjahren die Erste Staatsprüfung für dieses 
Lehramt ablegen, einen Vorbereitungsdienst von vierund
zwanzig Monaten leisten und die Zweite Staatsprüfung 
für dieses Lehramt ablegen. 

(2) Die Befähigung zum Lehramt für die Sekundar
stufe 11 wird durch das Bestehen der Zweiten Staatsprü
fung für dieses Lehramt erworben. 

§9 
Lehramt für Sonderpädagogik 

(1) Wer die Befähigung zum Lehramt für Sonderpäda
gogik erwerben will, muß aufgrund eines Studiums mit ei
ner Regelstudiendauer von acht Semestern oder von vier 
Studienjahren die Erste Staatsprüfung für dieses Lehr
amt ablegen, einen Vorbereitungsdienst von vierundzwan
zig Monaten leisten und die Zweite Staatsprüfung für die
ses Lehramt ablegen. 

(2) Die Befähigung zum Lehramt für Sonderpädagogik 
wird durch das Bestehen der Zweiten Staatsprüfung für 
dieses Lehramt erworben. 

§ 10 
Mehrere Lehrämter 

(1) Wer die Ersten Staatsprüfungen für zwei Lehrämter 
vor Einstellung in den Vorbereitungsdienst bestanden hat, 
erwirbt die Befähigung zu beiden Lehrämtern durch Lei
sten eines Vorbereitungsdienstes und Bestehen einer 
Zweiten Staatsprüfung, die auf beide Lehrämter auszu
richten sind. Dies gilt nicht für Bewerber, die bereits ein
mal wegen mangelnder Eignung aus dem Vorbereitungs
dienst für eines dieser Lehrämter entlassen worden sind 
oder die Zweite Staatsprüfung für eines dieser Lehrämter 
nicht bestanden haben. 

(2) Wer die Befähigung zu einem Lehramt erworben hat, 
kann die Befähigung zu einem weiteren Lehramt dadurch 
erwerben, daß er eine Erste Staatsprüfung besteht, die auf 
dieses Lehramt bezogen ist. Vor Aufnahme der Unter
richtstätigkeit ist eine unterrichtspraktische Einführung 
in das neue Lehramt zu gewährleisten. Das Nähere regelt 
der Kultusminister durch Verwaltungsvorschrüten. 

(3) Im Rahmen einer Ersten Staatsprüfung für ein wei
teres Lehramt werden geeignete Prüfungsleistungen aus 
einer bestandenen Ersten Staatsprüfung für ein Lehram 1 

nach Maßgabe der Prüfungsordnung anerkannt. 
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(4) Wer eine Erste Staatsprüfung für das Lehramt für 
die Sekundarstufe II in mindestens einem Fach ablegt, 
das auch in der Sekundarstufe I unterrichtet wird, kann 
im Rahmen dieser Prüfung die in der Ersten Staatsprü
fung zu erfüllenden Voraussetzungen für den Erwerb der 
Befähigung zum Lehramt für die Sekundarstufe I nach
weisen; hierzu muß er auf das Lehramt für die Sekundar
stufe I bezogene erziehungswissenschaftliche und fachdi
daktische Prüfungsleistungen erbringen. Das Nähere re
gelt die Prüfungsordnung. 

§11 
Prüfungsämter 

(1) Die Erste Staatsprüfung und die Zweite Staatsprü
fung werden vor einem Staatlichen Prüfungsamt abgelegt. 

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht liegt beim Kultusmini
ster. 

(3) Der Kultusminister trifft, insbesondere durch ein 
zentralisiertes Prüfungswesen. die erforderlichen Maß
nahmen, um die Vergleichbarkeit von Prüfungsanforde
rungen und Leistungsbewertungen zu gewährleisten. 

IH. Abschnitt 

Inhalt des Studiums 

§ 12 
Studium für das Lehramt für die Primarstufe 

Das Studium für das Lehramt für die Primarstufe um
faßt: 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium. 
2. das Studium des Unterrichtsfaches Deutsch, 
3. das Studium des Unterrichtsfaches Mathematik, 
4. das Studium eines Lernbereichs 

oder 
das Studium eines weiteren Unterrichtsfaches der Pri
marstufe. 

§ 13 
Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe I 

Das Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
umfaßt: 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium 
und 

2. das Studium von zwei Unterrichtsfächern. 

§ 14 
Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 

(1) Das Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe 
II umfaßt: 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium, 
2. das Studium von zwei Unterrichtsfächern 

oder 
das Studium von zwei beruflichen Fachrichtungen 
oder 
das Studium eines Unterrichtsfaches und einer berufli
chen Fachrichtung. 

(2) Bei Fächern, die nur in schulstufenübergreifenden 
Schulformen und dort nicht in allen aufsteigenden Jahr
gangsstufen unterrichtet werden. erfolgt die Ausbildung 
der Lehrer im Rahmen des Studiums für die Sekundar
stufe 11. In Studium und Prüfung sind die besonderen 
fachdidaktischen Probleme der Sekundarstufe I zu be
rücksichtigen. 

(3) An die Stelle des Studiums eines Unterrichtsfaches 
oder einer beruflichen Fachrichtung kann das Studium 
der Sondererziehung und Rehabilitation treten. 

§ 15 
Studium für das Lehramt für Sonderpädagogik 

Das Studium für das Lehramt für Sonderpädagogik um
laßt: 
1. das erziehungswissenschaftliche Studium, 

2. das Studium der Sondererziehung und Rehabilitation 
und 

3. das Studium von zwei Unterrichtsfächern oder eines 
Lernbereichs gemäß § 12 
oder 
das Studium eines Unterrichtsfaches gemäß § 13. 

IV. Abschnitt 

Prüfungen 

§ 16 
Erste Staatsprüfung 

(1) In der Ersten Staatsprüfung sind die erziehungswis
senschaftlichen und fachwissenschaftlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten nachzuweisen, deren der Bewerber be
darf, um als Lehrer den Unterricht gemäß den dafür fest
gelegten Lernzielen im Rahmen seiner Lehramtsbefähi
gung in den Fächern der Schule, auf die sein Studium be
zogen war, ordnungsgemäß zu erteilen. 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist, daß 
der Bewerber 

1. ordnungsgemäß mit dem Ziel der Ersten Staatsprüfung 
studiert und die erforderlichen Leistungsnachweise er
worben hat. 

2. ein Praktikum (§ 24) abgeleistet hat, sofern dies durch 
die Prüfungsordnung vorgeschrieben ist. 

(3) Die Prüfung bezieht sich auf das erziehungswissen
schaftliche Studium und auf die gemäß §§ 12 bis 15 zu stu
dierenden Unterrichtsfächer, Lernbereiche, beruflichen 
Fachrichtungen und sonderpädagogischen Fachrichtun
gen. Die Prüfung enthält eine schriftliche Hausarbeit, 
schriftliche Arbeiten unter Aufsicht und mündliche Prü
fungsleistungen sowie bei entsprechender Fächerwahl 
fachspezifische Prüfungselemente aus dem künstlerisch
praktischen und sportpraktischen Bereich. 

(4) Die mündlichen Prüfungen werden vor einem Prü
fungsausschuß abgelegt. Die Prüfungsausschüsse werden 
vom Leiter des Prüfungsamtes gebildet. Sie bestehen aus 
Lehrenden an Hochschulen, die selbständige Lehrveran
staltungen durchführen, und Personen, die eine Befähi
gung zu einem Lehramt nach diesem Gesetz oder nach 
bisherigem Recht erworben haben. Die schriftlichen Ar
beiten werden von Mitgliedern des Prüfungsamtes be
wertet, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sein 
müssen. 

(5) Der Kultusminister erläßt im Einvernehmen mit 
dem Innenminister, dem Finanzminister und dem Mini
ster für Wissenschaft und Forschung Ordnungen der Er
sten Staatsprüfung als Rechtsverordnungen, in denen er 
die Voraussetzungen und die Durchführung der Prüfun
gen im einzelnen regelt. Er trifft insbesondere Bestim
mungen über: 

1. die Unterrichtsfächer, Lernbereiche, beruflichen 
Fachrichtungen, sonderpädagogischen Fachrichtun
gen sowie deren Verbindungen, die für die Erste 
Staatsprüfung nach Maßgabe der Fächer der Schule 
sowie der Verwendungsmöglichkeiten der Bewerber 
in den einzelnen Schulstufen und Schulformen ge
wählt werden können, 

2. den Umfang des Studiums unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Erfordernisse der Erziehungswis
senschaft, der Unterrichtsfächer. Lernbereiche. beruf
lichen Fachrichtungen und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen sowie der unterschiedlichen Lehrver
anstaltungsarten, 

3. Teilgebiete, deren Studium der Bewerber für die Zu
lassung zur Prüfung nachzuweisen hat. Darüber hin
aus kann er weitere Teilgebiete festlegen, aus denen 
der Student im Hinblick auf die Prüfung eine Auswahl 
zu treffen hat; dabei soll gewährleistet bleiben, daß der 
Student Teile des Studiums selbstverantwortlich ge
stalten kann und Gelegenheit zum Besuch zusätzli
cher Lehrveranstaltungen hat, 

4. Art, Zahl und Gegenstand der für die Zulassung zur 
Ersten Staatsprüfung zu erwerbenden Leistungsnach
weise und abzulegenden Prüfungen, 

5. Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen sowie 
das Verfahren bei der AufgabensteIlung, 
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6. die Prüfungsnoten, die eine nach der Leistung des 
Kandidaten abgestufte Beurteilung ermöglichen, 

7. das Verfahren bei der Bewertung von Prüfungslei
stungen, 

8. die Notenbildung für Prüfungen, 
9. die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der 

Ersten Staatsprüfung, 
10. die personelle Zusammensetzung des Prüfungsamtes, 
11. die Bildung der Prüfungsausschüsse, 
12. die Rechtsfolgen des Nichterbringens von Prüfungs

leistungen sowie des Rücktritts von der Prüfung und 
die Rechtsfolgen bei Täuschungsversuchen, 

13. die Wiederholung von Prüfungsleistungen, 
14. Umfang der nachzuweisenden Studien sowie Art, Zahl 

und Gegenstand der abzulegenden Prüfungen und der 
Leistungsnachweise, die der Bewerber bei der Zulas
sung zu Erweiterungsprüfungen (§ 21 Abs. 1) vorzule
gen hat, 

15. Art, Zahl und Umfang der bei Erweiterungsprüfungen 
(§ 21 Abs. 1) geforderten Prüfungsleistungen, 

16. die Anrechnung von Studienleistungen gemäß § 18 und 
von Prüfungsleistungen, die in einem anderen Prü
fungsverfahren erbracht worden sind. 

§ 17 
Zweite Staatsprüfung 

(1) Durch die Zweite Staatsprüfung soll festgestellt wer
den, ob der Bewerber das Ziel des Vorbereitungsdienstes 
(§ 3) erreicht hat. 

(2) Die Zweite Staatsprüfung findet während des Vorbe
reitungsdienstes statt Das Beamtenverhältnis des Bewer
bers, der die Zweite Staatsprüfung bestanden oder end
gültig nicht bestanden hat, endet zu dem Zeitpunkt, in 
dem er die Prüfung abgelegt hat. Die Prüfung ist abgelegt, 
sobald dem Bewerber das Prüfungsergebnis schriftlich 
bekanntgegeben ist Die schriftliche Bekanntgabe erfolgt 
bei bestandener Prüfung im Verlauf der ersten Hälfte des 
letzten Ausbildungsmonats, bei endgültig nicht bestande
ner Prüfung unmittelbar nach der Prüfung. 

(3) Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Arbeit, 
Unterrichtsproben und mündlichen Prüfungen. 

(4) Die schriftliche Arbeit wird von Mitgliedern des Prü
fungsamtes bewertet, die nicht Mitglieder des Prüfungs
ausschusses sein müssen. Die Unterrichtsproben und die 
mündlichen Prüfungen werden vor einem Prüfungsaus
schuß abgelegt, der über das Ergebnis der Zweiten Staats
prüfung unter Berücksichtigung der schriftlichen Arbeit 
entscheidet. Die Prüfungsausschüsse werden vom Leiter 
des Prüfungsamtes gebildet; sie bestehen aus Personen, 
die die Befähigung zu einem Lehramt nach diesem Gesetz 
oder nach bisherigem Recht erworben haben. 

(5) Der Kultusminister erläßt im Einvernehmen mit 
dem Innenminister und dem Finanzminister Ordnungen 
des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung 
als Rechtsverordnungen, in denen er die Durchführung 
des Vorbereitungsdienstes und der Prüfung im einzelnen 
regelt. Er trifft insbesondere Bestimmungen über: 

1. das Verfahren und die Ausgestaltung des Vorberei
tungsdienstes, 

2. Art und Umfang der theoretischen und praktischen 
Ausbildung, 

3. die Möglichkeiten der Wahl eines Schwerpunktes ge
mäß § 3 Abs. 4 im Hinblick auf die Fächer und Fächer
verbindungen der Bewerber sowie die Festlegung ei
nes Schwerpunktes durch die Ausbildungsbehörde 
beim Fehlen einer Wahlentscheidung, 

4. das Verfahren bei der Berücksichtigung des gemäß § 3 
Abs. 4 gewählten Schwerpunktes, sofern die Zahl der 
Bewerber für eine Schulform die Zahl der Ausbil
dungsplätze in den Schulen dieser Schulform über
steigt, und in diesem Rahmen über 
a) die Ermittlung der Ausbildungsplätze in den den 

Studienseminaren für die einzelnen Lehrämter 
(§ 3 Abs. 1) zugeordneten Schulen der einzelnen 
Schulformen nach dem Anteil des für die Ausbil
dung in Anspruch zu nehmenden Unterrichts und 
der für die Ausbildung in Betracht kommenden 
Lehrer, 

b) die Vergabe der Ausbildungsplätze nach Wartezei
ten sowie die Anwendung eines Losverfahrens bei 
Ranggleichheit, 

5. die Anrechnung förderlicher Vordienstzeiten auf den 
Vorbereitungsdienst, 

6. Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen, 
7. die Voraussetzungen, unter denen die Prüfungslei -

stungen während des Vorbereitungsdienstes erbracht 
werden, 

8. die Prüfungsnoten, die eine nach der Leistung des 
Kandidaten abgestufte Beurteilung ermöglichen, 

9. das Verfahren bei der Bewertung von Prüfungslei
stungen, 

10. die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der 
Zweiten Staatsprüfung, 

11. die personelle Zusammensetzung des Prüfungsamtes, 
12. die Bildung der Prüfungsausschüsse, 
13. die Rechtsfolgen des Nichterbringens von Prüfungs

leistungen sowie des Rücktritts von der Prüfung und 
die Rechtsfolgen bei Täuschungsversuchen, 

14. die Wiederholung von Prüfungsleistungen und der ge
samten Prüfung. 

V. Abschnitt 

Berücksichtigung von Studien, 
Prüfungen und Lehrbefähigungen 

§ 18 
Anrechnung von Studien und vorzeitige Zulassung 

(1) Der Kultusminister kann gleichwertige Studien, die 
an Einrichtungen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 verbracht wor
den sind und nicht den §§ 12 bis 15 entsprechen, als Stu
dium im Sinne dieses Gesetzes anerkennen. 

(2) Studien, die an anderen Hochschulen als den in § 2 
genannten Hochschulen verbracht worden sind und den in 
den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen festgelegten 
Anforderungen entsprechen, können bei der Zulassung zu 
einer Ersten Staatsprüfung angerechnet werden. Die Ent
scheidung treffen die Leiter der Staatlichen Prüfungsäm
ter für die Erste Staatsprüfung. 

(3) Der Kultusminister kann ausnahmsweise einen 
Kandidaten aufgrund besonderer beruflicher oder außer
halb eines Studiums für ein Lehramt erbrachter wissen
schaftlicher Leistungen oder aufgrund besonderer Le
bensumstände vorzeitig zu einer Ersten Staatsprüfung zu
lassen. 

§ 19 
Anerkennung von Prüfungen und Lehrbefähigungen 

(1) Der Kultusminister kann eine außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen abgelegte Lehramtsprüfung als Er
ste Staatsprüfung für ein entsprechendes Lehramt im 
Sinne dieses Gesetzes anerkennen. 

(2) Der Kultusminister kann eine andere für ein Lehr
amt geeignete Prüfung als Erste Staatsprüfung anerken
nen; sofern in dieser Prüfung kein erziehungswissen
schaftliches Studium nachgewiesen worden ist, muß der 
Nachweis im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung er
bracht werden. 

(3) Der Kultusminister kann eine andere für ein Lehr
amt geeignete Prüfung als Erweiterungsprüfung zu einer 
bereits bestandenen Ersten Staatsprüfung in einem Fach 
anerkennen. 

(4) Der Kultusminister kann eine außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen erworbene Lehrbefähigung als Be
fähigung zu einem entsprechenden Lehramt im Sinne die
ses Gesetzes anerkennen. 

(5) Der Kultusminister wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung 

1. die Anerkennung von Lehramtsbefähigungen und Prü
fungen gemäß den Absätzen 1 bis 4 von der Erfüllung 
von Anforderungen und von Auflagen abhängig zu ma
chen, 

2. die Anerkennungsbefugnis gemäß den Absätzen 1 bis 4 
auf den Regierungspräsident zu übertragen. 
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§ 20 
Anerkennung von Prüfungen 

als Prüfungsleistungen im Rahmen einer Ersten 
Staatsprüfung 

Der Kultusminister kann Prüfungsleistungen aus einer 
für ein Lehramt geeigneten Abschlußprüfung einer Fach
hochschule oder eines entsprechenden Studienganges an 
einer Gesamthochschule nach näherer Bestimmung der 
Prüfungsordnung als Prüfungsleistungen im Rahmen ei
ner Ersten Staatsprüfung anerkennen. 

VI. Abschnitt 

Erweiterungspriifungen und Zusatzqualüikationen 

§ 21 
Erweiterungsprüfungen 

(1) Wer eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt im 
Sinne dieses Gesetzes oder für ein schulformbezogenes 
Lehramt bestanden hat, kann eine Erweiterungsprüfung 
zu diesem Lehramt in weiteren Fächern ablegen, wenn er 
die erforderliche wissenschaftliche oder künstlerische 
Vorbereitung durch Studien an einer Hochschule im Sin
ne von § 2 betrieben hat. An die Stelle der Studien an einer 
Hochschule kann im Ausnahmefall eine gleichwertige, auf 
der Grundlage genehmigter Ausbildungsordnungen 
durchgeführte Vorbereitung durch Einrichtungen der 
Lehrerfortbildung treten, die vom Kultusminister als ge
eignet anerkannt worden sind. 

(2) In besonderen Ausnahmefällen kann der Kultusmi
nister eine andere gleichwertige Vorbereitung als geeig
net anerkennen. 

(3) Die Vorbereitung auf die Erweiterungsprüfung und 
die Prüfung sind auf die Anforderungen der Stufenlehr
ämter auszurichten. 

§ 22 
Zusatzqualifikationen 

(1) Wer die Befähigung für ein Lehramt im Sinne dieses 
Gesetzes oder für ein schulformbezogenes Lehramt be
sitzt, kann im Rahmen dieser Befähigung zusätzliche 
Qualifikationen durch Studien an einer Hochschule im 
Sinne von § 2 erwerben. An die Stelle der Studien an einer 
Hochschule kann eine gleichwertige Vorbereitung durch 
Einrichtungen der Lehrerfortbildung treten, die vom Kul
tusminister als geeignet anerkannt worden sind. 

(2) Der Kultusminister wird ermächtigt. im Einverneh
men mit dem Innenminister, dem Finanzminister und 
dem Minister für Wissenschaft und Forschung für die zu 
erwerbenden Qualifikationen die Studienteilgebiete sowie 
Art, Zahl und Gegenstand der für die Zulassung zur Prü
fung erforderlichen Leistungsnachweise und .Art. Zahl 
und Umfang der geforderten Prüfungsleistungen durch 
Rechtsverordnung festzulegen. 

(3) Dem Inhaber eines Lehramtes, der eine zusätzliche 
Qualifikation erworben hat, können besondere Aufgaben 
zur Ausübung im Rahmen seiner Lehramtsbefähigung 
übertragen werden. 

VII. Abschnitt 

Fortbildung 

§ 23 
Fortbildung 

(1) Maßnahmen der Fortbildung sollen den Lehrer in 
die Lage versetzen, den sich ändernden Anforderungen 
seines Amtes zu entsprechen. 

(2) Die Verpflichtung des Lehrers zur Fortbildung um
faßt auch die Teilnahme an Veranstaltungen innerhalb 
unterrichtsfreier Zeiten. 

(3) Fortbildungsveranstaltungen sind in der Regel re
gional durchzuführen. Dies ist Aufgabe der Regierungs
präsidenten in Zusammenarbeit mit den Hochschulen und 
in Abstimmung mit anderen Trägern der Lehrerfortbil
dung. 

(4) Zentrale Einrichtung des Landes für die Lehrerfort
bildung, für die Weiterbildung im Sinne des Weiterbil
dungsgesetzes und für die Curriculumentwicklung ist ein 

Landesinstitut. Das Landesinstitut nimmt seine Aufgaben 
in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, insbesondere 
der Fernuniversität, wahr. 

VIII. Abschnitt 

Sondervorschriften 

§ 24 
Praktikum für das Studium 

In den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen kann be
stimmt werden, daß für das Studium einer beruflichen 
Fachrichtung oder für das Studium von zwei allgemeinen 
Unterrichtsfächern, die mit dem Ziel einer Tätigkeit an 
beruflichen Schulen studiert werden, oder für das Stu
dium der Sondererziehung und Rehabilitation ein Prakti
kum abzuleisten ist. 

§ 25 
Lehrer ohne eine Befähigung zu einem Lehramt 

Die Vor- und Ausbildung der Lehrer, die nicht die Befä
higung zu einem Lehramt im Sinne dieses Gesetzes besit
zen, wird aufgrund des § 15 Abs. 1 des Landesbeamtenge
setzes durch Rechtsverordnung der Landesregierung ge
regelt. § 24 des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) und 
§ 32 Abs. 4 und 5 des Ersten Gesetzes zur Ordnung des 
Schulwesens im Lande Nordrhein-Westfalen (SchOG) 
bleiben unberührt. 

§26 
Lehramtsanwärter der Sekundarstufe 11 
der agrarwirtschaftlichen Fachrichtung 

(1) Für Lehramtsanwärter der Sekundarstufe 11 der 
agrarwirtschaftlichen Fachrichtung gilt 

1. § 3 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Stu
dienseminare für die einzelnen Lehrämter das Landes
institut für Landwirtschaftspädagogik tritt, 

2. § 17 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 mit den Maßgaben, daß 
1. die Zweite Staatsprüfung sich unmittelbar an den 

Vorbereitungsdienst anschließt, einzelne Prüfungs
leistungen während des Vorbereitungsdienstes er
bracht werden können und die Prüfung innerhalb 
von zwei Monaten nach Beendigung des Vorberei
tungsdienstes abgeschlossen sein muß (Absatz 2), 

2. die Prüfung (Absatz 3) zusätzlich aus Arbeiten unter 
Aufsicht und einer mündlichen Fachprüfung besteht, 

3. der Minister für Umwelt, Raumordnung und Land
wirtschaft gemeinsam mit dem Kultusminister die 
Rechtsverordnung (Absatz 5) erläßt. 

(2) § 11 Abs. 2 und § 17 Abs. 4 finden keine Anwendung. 
Die Zweite Staatsprüfung wird vor einem besonderen 
Prüfungsausschuß abgelegt, dessen Mitglieder vom Mini
ster für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft ge
meinsam mit dem Kultusminister berufen werden. Die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen die Befähi
gung zum Lehramt für die Sekundarstufe 11 oder zum 
Lehramt an berufsbildenden Schulen oder für die Lauf
bahn des höheren landwirtschaftlichen und ernährungs
wissenschaftlichen Dienstes oder zum Richteramt besit
zen oder Professoren der Agrar-, Gartenbau- oder Ernäh
rungs- und Haushaltswissenschaften sein. Bei der münd
lichen Fachprüfung können fachkundige Personen mit 
abgeschlossenem wissenschaftlichen Studium a~~ Prüfer 
mit beratender Stimme hinzugezogen werden. Uber das 
Ergebnis der Zweiten Staatsprüfung entscheidet der Prü
fungsausschuß. 

§ 27 
Förderliche Berufstätigkeit 

Die Landesregierung kann gemäß § 15 Abs. 1 LBG für 
das Lehramt für die Sekundarstufe 11 mit einer berufli
chen Fachrichtung bestimmen, daß für eine Unterrichts
tätigkeit an Fachschulen an die Stelle 

1. des Studiums einer beruflichen Fachrichtung gemäß 
§ 14 Abs. 1 Nr. 2 andere für die Fachrichtung gleichwer
tige Studien, 

2. der Ersten Staatsprüfung gemäß § 8 Abs. 1 eine dem 
Studium entsprechende Prüfung, 
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3. des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprü
fung eine mindestens vierjährige förderliche Berufstä
tigkeit innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dien
stes 

treten können. 

§ 28 
Lehrer an Ersatzschulen 

Für die Anforderungen, die an die Ausbildung der Leh
rer für den Ersatzschuldienst zu stellen sind, ist § 37 Abs. 3 
Buchstabe b des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schul
wesens im Lande Nordrhein-Westfalen (SchOG) maßge
bend. 

IX. Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 29 
Übergangsvorschriften 

(1) Befähigungen, die zu einem schulformbezogenen 
Lehramt erworben worden sind, bleiben unberührt. Es 
werden verwendet: 

1. Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an der Volks
schule oder zum Lehramt an der Grundschule und 
Hauptschule in den Jahrgangsstufen 1 bis 10, 

2. Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an der Real
schule in den Jahrgangsstufen 5 bis 10, 

3. Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt am Gymna
sium in den Jahrgangsstufen 5 bis 13, 

4. Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an berufsbil
denden Schulen oder mit der Befähigung zum Lehramt 
an der Fachschule oder der Höheren Fachschule in den 
Jahrgangsstufen 10 bis 13, 

5. Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Sonder
schulen entsprechend ihrem Studiengang unabhängig 
von Schulstufen gemäß den sonderpädagogischen An
forderungen. 

(2) Studierende, die sich im Wintersemester 1980/81 in 
einem Studium für ein Lehramt befanden, legen die Erste 
Staatsprüfung nach Maßgabe gesetzlicher Vorschriften 
ab, die vor dem 17. Juli 1979 gegolten haben; haben sie ihr 
Studium nach dem 1. Mai 1975 aufgenommen, können sie 
die Erste Staatsprüfung auch nach Maßgabe gesetzlicher 
Vorschriften ablegen, die seit dem 17. Juli 1979 in Kraft 
getreten sind. 

(3) Wer bis zum Beginn des Wintersemesters 1992/93 ei
ne weitere Erste Staatsprüfung für ein Lehramt abgelegt 
hat, erwirbt die Befähigung zu diesem Lehramt, wenn er 
eine Zweite Staatsprüfung für ein anderes Lehramt be
standen hat oder bis zum 31. Dezember 1991 besteht. 

(4) Wer die Befähigung zu einem schulformbezogenen 
Lehramt erworben hat, kann in entsprechender Anwen
dung des § 10 Abs. 2 und 3 eine Befähigung zu einem Lehr
amt im Sinne dieses Gesetzes erwerben. 

(5) Erweiterungsprüfungen nach Maßgabe bisheriger 
Vorschriften, die bis zum 31. Dezember 1991 abgelegt wor
den sind, bleiben unberührt. 

§ 30 
Ausführungsvorschriften 

Der Kultusminister erläßt die zur Ausführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 31 
Sicherstellung des Lehrangebots 
gemäß den Abschnitten I bis III 

(1) Die Einrichtungen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 arbeiten 
bei der Sicherstellung eines den Abschnitten I bis III ent
sprechenden Lehrangebots zusammen. Dabei können sie 
durch Vereinbarung insbesondere regeln: 

1. die Gestaltung des Lehrangebots der Einrichtung in der 
Weise, daß fehlende Teile des Lehrangebots der einen 
Einrichtung durch Teile des Lehrangebots der anderen 
Einrichtung ersetzt werden, 

2. das Angebot von Lehrveranstaltungen durch dazu be
reite und geeignete Angehörige der einen Einrichtung 
an der anderen Einrichtung im Rahmen des Hauptam
tes, 

3. das Angebot von Lehrveranstaltungen durch dazu be
reite und geeignete Angehörige der einen Einrichtung 
im Rahmen des Hauptamtes für Studenten der anderen 
Einrichtung, 

4. die Bereitstellung der zur Wahrnehmung eines Lehran
gebots gemäß den Nummern 1 bis 3 erforderlichen 
Räume und sonstigen Einrichtungen, 

5. ein vereinfachtes Verfahren für die Zulassung solcher 
Studenten der anderen Einrichtung als Zweithörer, die 
ein Lehrangebot gemäß den Nummer 1 und 3 in An
spruch nehmen. 

Die Vereinbarungen bedürfen der Genehmigung des Mi
nisters für Wissenschaft und Forschung. 

(2) Soweit Studenten ein Lehrangebot gemäß Absatz 1 
in Anspruch nehmen, wird dieses voll angerechnet. 

§32 ') ') 
Inkrafttreten 

(1) § 29 tritt mit der Verkündung des Gesetzes in Kraft; 
im übrigen tritt das Gesetz am 1. Mai 1975 in Kraft. 

(2) Das Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an 
öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz - LABG) 
vom 9. Juni 1965 (GV. NW. S. 157), in der Fassung der Be
kanntmachung vom 24. März 1969 (GV. NW. S.176), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1973 (GV. NW. 
S. 567), ist weiter anzuwenden, soweit die Ausbildung nach 
§ 29 übergangsweise nach den bisherigen Vorschriften 
durchgeführt werden kann; ferner sind die §§ 11 und 13 
der bisherigen Vorschriften bis zum 1. Januar 1977 weiter 
anzuwenden. Im übrigen tritt es mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes außer Kraft. 

I) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprüngli
chen Fassung. 

2) Die Bestimmungen dieser Neufassung des Gesetzes sind am 14. Juni 1989 
in Kraft getreten. 

-GV. NW.1989 5.421. 
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